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Tipp: Programm zum Kurt Weill Fest 2013 im Innenteil
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Öffentliche Beschlüsse
der Sitzung des Stadtrates am 07.11.2012

Jahresabschluss des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer
Kindertagesstätten zum 31.12.2011

Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes DeKiTa
für das Jahr 2011

Jahresabschluss 2011 des Eigenbetriebes Städtischen Klinikum 
Dessau

Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Städtisches 
Klinikum Dessau für das Jahr 2011

Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und 
Gewerbesteuer in der Stadt Dessau-Roßlau ab 2013 (Hebesatz-
satzung)

Änderung der Entschädigungssatzung

Arbeitsrichtung zum weiteren Umgang mit der Südschwimmhal-
le Dessau

Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe im DK 0516 - 
Leistungen der Jugendhilfe

Jugendhilfeplanung der Stadt Dessau-Roßlau, Teilplan „Jugend-
arbeit“

 Umstrukturierung der Wirtschaftsförderung & Tourismus Anhalt 
GmbH (WTA)

Entwurf zum Masterplan Innenstadt Dessau (MPI) - Abwägung 
der in der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen Stellung-
nahmen und Vorstellung der Ergebnisse

__________________________________________________

Gemäß § 13 des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA) - in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.09.2003 (GVBl. LSA S. 214), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 18.05.2010 (GVBl. LSA S. 340), erlässt die Stadt 
Dessau-Roßlau als zuständige Sicherheitsbehörde folgende

Allgemeinverfügung
über das Verbot der Durchführung und der Teilnahme an einer 
sogenannten Facebook-Party am 21.12.2012 im Stadtgebiet 
Dessau-Roßlau

1. Verbot der Durchführung und der Teilnahme an einer soge-
nannten Facebook-Party

Im Internet ist in Dessau-Roßlau für Freitag, den 21.12.2012, ab 18.00 Uhr, 
eine Projekt X Dessau Weltuntergangsparty als öffentliche Veranstaltung 
angekündigt worden. Die Durchführung und die Teilnahme an dieser 
Veranstaltung sowie eventueller Ersatzveranstaltungen wird hiermit 
im gesamten Stadtgebiet Dessau-Roßlau untersagt.

2. Es wird die sofortige Vollziehung gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet.

3. Bekanntgabe
Die Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Bekanntgabe in Kraft.

Begründung zu 1.
Rechtsgrundlage für die getroffene Verfügung ist § 13 SOG LSA. Da-
nach können die Sicherheitsbehörden die erforderlichen Maßnahmen 
treffen, um eine im Einzelfall bestehende Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung abzuwehren.
Eine erhebliche Gefahr im Sinne vom § 3 Nr. 3 b SOG LSA für die 
öffentliche Sicherheit besteht unter anderem dann, wenn die Unver-
letzlichkeit der Rechtsordnung und / oder Individualrechtsgüter, ins-
besondere das Leben, die körperliche Unversehrtheit und wesentliche 
Vermögenswerte, gefährdet sind.
Am Mittwoch, dem 07.11.2012, erhielt die Stadt Dessau-Roßlau da-
rüber Kenntnis, dass für die oben genannte Veranstaltung eingela-
den wird und es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu 
Rechtsverstößen und erheblichen Schäden kommen wird. Für die Po-
lizei und die Stadt Dessau-Roßlau liegt eine neue Qualität der Gefah-
renprognose vor. Bislang gibt es hier keine Erfahrungen im Umgang 
mit derartigen Ankündigungen.
Am 08.11.2012, gegen 08.45 Uhr, lagen auf der Internetseite von Fa-
cebook 450 Zusagen vor. Zu diesem Zeitpunkt waren für die Veranstal-
tung 3.925 Personen eingeladen. In den Beiträgen auf der Pinnwand 
im Netzwerk war zu erkennen, dass selbst Minderjährige eingeladen 
wurden, die Veranstaltung ohne vorgegebenes Ende („Open End“) 
begangen werden sollte und auch Alkohol von den „Party-Gästen“ 
mitzubringen sei. Dass die Vorschriften über den Jugendschutz um-
gangen werden sollten, ist deutlich in den Kommentaren zu erkennen. 
Laut Beitrag des Gastgebers kann jedes Gesetz umgangen werden, 
unabhängig vom Alter könne jeder zu dieser Veranstaltung erschei-
nen. Da der Veranstaltungsort bis zuletzt unbekannt blieb, jedoch 
zwischen einem unbenannten Privatgrundstück und dem Stadtpark 
tendierte, ist darüber hinaus eine Beeinträchtigung von Anwohnern, 
hier insbesondere das schutzwürdige Recht auf Nachtruhe, nicht aus-
geschlossen. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen in anderen Städ-
ten mit öffentlich aufgerufenen Facebook-Partys ist mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es zu erheb-
lichen Störungen und Schäden der öffentlichen Sicherheit kommt.
Eine verantwortliche Person für diese Veranstaltung konnte ermittelt 
und aufgefordert werden, diese Veranstaltung abzusagen. Solche 
Großveranstaltungen sind grundsätzlich erlaubnispfl ichtig und bedür-
fen einem Sicherheits- und Verkehrskonzept. Wer zu solchen öffent-
lichen Partys einlädt, hat jedoch keinen Einfl uss darauf, wer und wie 
viele Teilnehmer tatsächlich kommen. Die bei bisherigen Facebook-
Partys aufgetretenen Alkoholexzesse, Prügeleien, Sachbeschädi-
gungen, erheblichen Verkehrsbehinderungen und Verschmutzungen 
sind auch unter dem Deckmantel der Anonymität nicht erlaubt. Es 
liegt demzufolge ein unkalkulierbares Risiko vor, so dass eine stra-
ßen- und sondernutzungsrechtliche Erlaubnis nicht genehmigungs-
fähig ist. Der Veranstalter hat sich daraufhin am 08.11.2012 von der 
Einladung distanziert und den Facebook-Account „Partyguide Des-
sau“ gelöscht.
Die körperliche Unversehrtheit der Besucher, Unbeteiligter und der 
eingesetzten Polizeivollzugskräfte genießen einen höheren Stellen-
wert als das eingeschränkte Grundrecht auf freie Entfaltung der Per-
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sönlichkeit nach Artikel 2 Abs. 1 des Grundgesetzes. Hierbei wurden 
die widerstreitenden Interessen unter Beachtung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit im Rahmen des pfl ichtgemäßen Ermessens ge-
geneinander abgewogen. Eine andere, gleich mögliche und geeignete, 
aber weniger beeinträchtigende Maßnahme ist nicht ersichtlich.

Begründung zu 2.
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Allgemeinverfügung 
stützt sich auf den § 80 Absatz 2 Nummer 4 der Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO). Bei vergleichbaren Facebook-Partys in und außer-
halb der Bundesrepublik Deutschland haben sich teilweise chaotische 
Zustände ergeben. Außerdem wurde der ursprüngliche Event, hier 
eine „Weltuntergangsparty“, zu einer sogenannten „Projekt X-Party“ 
umbenannt. Es soll offensichtlich eine Nachahmung des gleichna-
migen Kinofi lms werden. In diesem Film feiern Heranwachsende eine 
Party, die völlig aus dem Ruder läuft und zu einem Großeinsatz von 
Polizei- und Feuerwehrkräften führt.
Auch die abgesagte Veranstaltung hat im sozialen Netzwerk bereits 
eine solche Eigendynamik entwickelt, dass trotz aller Bemühungen 
des Verursachers, eine weitere Verbreitung und Thematisierung 
einzudämmen, davon ausgegangen werden muss, dass eventuelle 
Nachahmer dieses Thema aufgreifen und ggf. Ersatzveranstaltungen 
planen. Insbesondere die Gefahr von erheblichen Körperverletzungs- 
und Sachbeschädigungsdelikten sowie Verkehrsbehinderungen 
bzw. -gefährdungen zwingt hier zu sofortigem Handeln. Es ist nicht 
hinnehmbar, dass Personen im betroffenen Bereich der Gefahr von 
körperlichen Gewalteinwirkungen unterliegen und damit erheblich in 
ihrer gesundheitlichen Unversehrtheit geschädigt werden könnten. Es 
liegt daher im besonderen öffentlichen Interesse, dass die verfügte 
Untersagung umgesetzt werden kann und nicht im Falle eines Wider-
spruchs bis zur Unanfechtbarkeit der Verfügung nicht wirksam wird.
Im Übrigen prüft die Polizeibehörde, ob den Gastgebern und den un-
mittelbaren Störern (Veranstaltungsteilnehmer) die Kosten für einen 
notwendigen Einsatz, neben den Aufwendungen für Verkehrslen-
kungseinrichtungen und ggf. Reinigungsarbeiten oder Ähnlichem, die 
mit diesem Aufruf in Verbindung stehen, in Rechnung gestellt werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Stadt Dessau-Roßlau, Zerbster Straße 4, 
06844 Dessau-Roßlau einzulegen.
Anordnung der sofortigen Vollziehung:
Die durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung entfallende auf-
schiebende Wirkung des Widerspruchs kann auf Ihren Antrag gemäß 
§ 80 Abs. 5 VwGO durch das Verwaltungsgericht Halle/Saale, Thürin-
ger Str. 16 in 06112 Halle/Saale ganz oder teilweise wieder hergestellt 
werden. Die Vollziehung kann auf Antrag nach § 80 Abs. 4 VwGO auch 
von der Widerspruchsbehörde ausgesetzt werden.

Dessau-Roßlau, den 15.11.2012

Klemens Koschig
Oberbürgermeister

Wiederholung der Bekanntmachung vom 
27.10.2012

Der Satzungsbeschluss über den Änderungsbebauungsplan Nr. 108 
A „Am Elbpavillon“ mit örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung 
wurde am 27.10.2012 im Amtsblatt der Stadt Dessau-Roßlau ortsüb-
lich bekanntgemacht. Die Bekanntmachung erfolgte, ohne dass die 
für örtliche Bauvorschriften geltende Ermächtigungsgrundlage (§ 85 
Abs. 3 der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt) benannt worden 
ist.

Daher erfolgt die Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zum 
Änderungsbebauungsplan Nr. 108 A „Am Elbpavillon“ nachfolgend 
erneut in berichtigter Fassung.

Inkrafttreten des Änderungsbebauungsplanes Nr. 108 A „Am Elb-
pavillon“ mit örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung ge-
mäß § 85 Abs. 3 Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt

Der Stadtrat der Stadt Dessau-Roßlau hat am 26. September 2012 
in öffentlicher Sitzung den Änderungsbebauungsplan Nr. 108 A „Am 
Elbpavillon“ mit örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung gemäß 
§ 85 Abs. 3 Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt gemäß § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befi ndet sich am nördlichen 
Rand der Ortslage Ziebigk in unmittelbarer Nachbarschaft der nördlich 
und östlich angrenzenden geschützten Landschaftsbereiche. Der Gel-
tungsbereich wird wie folgt begrenzt:
· im Norden durch die Anlagen des Hochwasserschutzdeiches 

(„Kornhausdeich“),
· im Osten durch die Georgenallee,
· im Süden durch die nördlichen Grundstücksgrenzen der Wohn-

grundstücke Am Beckerbruch 50 bis 62 sowie der Flurstücke 1898, 
1923 und 1922 der Flur 2, Gemarkung Ziebigk (alle gelegen im 
Geltungsbereich des rechtskräftigen B-Planes Nr. 157 „An der 
Kornhausstraße“) und

· im Südwesten durch die Kornhausstraße.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgte im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB. Von einer Umweltprüfung wurde ge-
mäß § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen, da durch die Planänderung 
keine zusätzlichen schädlichen Umweltauswirkungen hervorgerufen 
werden. Städtebauliches Ziel des Verfahrens war die Anpassung der 
planungsrechtlichen Festsetzungen und der örtlichen Bauvorschriften 
über die Gestaltung an die veränderte Nachfragesituation im Bereich 
des kleinteiligen Wohnungsbaus unter Berücksichtigung der erhöh-
ten städtebaulichen und gestalterischen Anforderungen auf Grund der 
Lage in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Anlagen des Gartenreichs 
Dessau-Wörlitz und der bestehenden Sicht- und Wegebeziehungen 
zum denkmalgeschützten Elbpavillon. Dazu gehörte auch die Anpas-
sung der Festsetzungen öffentlicher und privater Verkehrsfl ächen an 
die tatsächlich realisierte Ausführung im Plangebiet.
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB tritt der Änderungsbebauungsplan Nr. 108 A 
„Am Elbpavillon“ mit örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung ge-
mäß § 85 Abs. 3 Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil 
B), mit dieser Bekanntmachung in Kraft.
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Jedermann kann den Bebauungsplan und die dazugehörige Planbe-
gründung gemäß § 10 BauGB in der Stadtverwaltung Dessau-Roßlau, 
Technisches Rathaus, Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und 
Denkmalpfl ege, Finanzrat-Albert-Straße 2, während der üblichen 
Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Eine Verletzung der nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter § 214 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und der nach 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvor-
gangs sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung dieses Bebauungsplans schriftlich gegenüber der 
Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind (§ 215 Abs. 1 BauGB).

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fäl-
ligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in §§ 39 bis 42 
BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung schriftlich 
beim Entschädigungspfl ichtigen zu beantragen ist, und des § 44 
Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, 
wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, 
in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird, wird 
hingewiesen.

Weiterhin wird auf die Rechtsfolgen nach § 6 Abs. 4 Gemeindeord-
nung LSA hingewiesen:
„Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die in diesem Gesetz enthalten oder auf Grund dieses 
Gesetzes erlassen worden sind, zustande gekommen, so ist diese 
Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die den 
Mangel ergibt, geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind.“

Dessau-Roßlau, 15.11.2012

Klemens Koschig 
Oberbürgermeister 

 Anlage 2

Änderung der Entschädigungssatzung der 
Stadt Dessau-Roßlau

Der Stadtrat der Stadt Dessau-Roßlau hat aufgrund § 6 Abs. 1 und 
7 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 
05.10.1993 (GVBI. LSA S. 568), in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10.08.2009 (GVBI. S. 383) zuletzt geändert durch Art. 1 des 4. 
Gesetzes zur Änderung der Gemeindeordnung vom 30.11.2011 (GVBI. 
S. 814) in seiner Sitzung am 07.11.2012 folgende Änderung der Ent-
schädigungssatzung beschlossen.

§ 1
Änderung der Entschädigungssatzung

1. Die Überschrift in § 1 erhält folgende Fassung:
„Entschädigung für Stadtratsmitglieder und Ortschaftsräte, Vorsitzen-
de des Jugendhilfeausschusses“.
2. § 1 Abs. 4 erhält folgende Fassung:
„Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses erhalten, soweit sie nicht 
gleichzeitig Mitglied des Stadtrates sind, eine monatliche pauschale 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 154,00 EUR“.
3. Der bisherige § 1 Abs. 4 wird zum § 1 Abs. 5.
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§ 2
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01.12.2012 in Kraft.

Dessau-Roßlau, 09.11.2012

Koschig
Oberbürgermeister

Makler- und Bauträgerverordnung - MaBV
Prüfungsbericht/Negativerklärung für das 
Jahr 2011

Gemäß § 16 Abs. 1 MaBV in der Fassung der Bekanntmachung vom 
7. November 1990 (BGBl. I S. 2479), in der geltenden Fassung, haben 
Gewerbetreibende im Sinne des § 34 c Abs. 1 Nr. 2 und 4 der Gewerbe-
ordnung (GewO) auf ihre Kosten die Einhaltung der sich aus den §§ 2 bis 
14 MaBV ergebenden Verpfl ichtungen für jedes Kalenderjahr durch ei-
nen geeigneten Prüfer im Sinne des § 16 Abs. 3 MaBV prüfen zu lassen.
Demnach unterliegen 
- die Vermittlung des Abschlusses und der Nachweis der Gelegenheit 

zum Abschluss von Verträgen über den Erwerb von Anteilscheinen 
einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft, 
von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des 
Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen, von son-
stigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemein-
same Rechnung der Anleger verwaltet werden und von öffentlich 
angebotenen Anteilen an einer und von verbrieften Forderungen 
gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft, 

- die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr 
im eigenen Namen für eigene und fremde Rechnung unter Ver-
wendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, 
sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- 
oder Nutzungsrechte und

- die wirtschaftliche Vorbereitung von Bauvorhaben als Baubetreuer im 
fremden Namen und für fremde Rechnung 

der Prüfungspfl icht.
Der Prüfungsbericht für das Berichtsjahr 2011 ist der Stadt Dessau-Roßlau, 
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Zerbster Str. 4, 06844 Dessau-
Roßlau oder Postfach 1425, 06813 Dessau-Roßlau, bis spätestens
 31. Dezember 2012
durch den Gewerbetreibenden, der bei der Stadt Dessau-Roßlau ein 
entsprechendes Gewerbe angezeigt hat (Hauptniederlassung, Zweig-
niederlassung, unselbstständige Zweigstelle) oder sich diesbezüglich 
betätigt, zuzuleiten. Der Prüfungsbericht kann auch zu den Öffnungs-
zeiten im Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, August-Bebel-
Platz 16, 06842 Dessau-Roßlau, Zimmer 64 abgegeben werden. 
Sofern durch den Gewerbetreibenden im Berichtszeitraum keine er-
laubnispfl ichtigen Tätigkeiten im Sinne des § 34c Abs. 1 Nr. 2 und 
4 GewO ausgeübt wurden, ist anstelle des Prüfungsberichtes eine 
entsprechende Erklärung (sog. Negativerklärung) des Gewerbetrei-
benden zum o. g. Termin vorzulegen. 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass es eine Ordnungswidrigkeit 
im Sinne des § 18 Pkt. 12 MaBV in Verbindung mit § 144 Abs. 2 Nr. 6 
GewO darstellt, wenn der Prüfungsbericht bzw. die Negativerklärung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorgelegt 
wird. Diese Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 144 Abs. 4 GewO mit 
einer Geldbuße bis 5000 Euro geahndet werden.

Änderungen im Schornsteinfegerrecht

Ab 01.01.2013 tritt das Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (Schf-
HwG) vom 26. November 2008 (BGBl. I S. 2242) in vollem Umfang in 
Kraft. Mit Anwendung dieser Vorschrift übernimmt der Eigentümer von 
Grundstücken und Räumen die Haftung für die fristgerechte Ausfüh-
rung der Schornsteinfegerarbeiten. 
Hierzu erhält er bis zum 31.12 2012 und im Weiteren in der Regel 
aller 3 Jahre im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Feuerstät-
tenschau vom bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger einen ge-
bührenpfl ichtigen Feuerstättenbescheid, der festlegt, welche Schorn-
steinfegerarbeiten durchzuführen sind und innerhalb welcher Zeit 
diese zu erfolgen haben. Auf dieser Grundlage kann jeder Eigentümer 
einen Schornsteinfeger seiner Wahl, welcher mit dem Schornsteinfe-
gerhandwerk in die Handwerksrolle eingetragen ist, mit der Durchfüh-
rung der festgesetzten Schornsteinfegerarbeiten beauftragen. Über 
die fristgerechte Durchführung der Arbeiten erhält der Eigentümer 
vom beauftragten Schornsteinfeger ein vorgeschriebenes Formblatt, 
welches er vollständig auszufüllen und dem bevollmächtigten Be-
zirksschornsteinfeger zuzuleiten hat.
Werden die im Feuerstättenbescheid vorgeschriebenen Fristen für die 
Durchführung der Schornsteinfegerarbeiten nicht eingehalten, meldet 
dies der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger der zuständigen Be-
hörde. Diese erlässt daraufhin einen kostenpfl ichtigen Zweitbescheid, 
in dem der Eigentümer nochmals aufgefordert wird, die Durchführung 
der Schornsteinfegerarbeiten innerhalb einer vorgegebenen Frist zu 
veranlassen. Wird der Eigentümer weiterhin nicht tätig, kann dies die 
kostenpfl ichtige Vornahme der vorgeschriebenen Arbeiten im Wege der 
Ersatzvornahme nach sich ziehen, d. h., die zuständige Behörde beauf-
tragt den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger mit der Durchfüh-
rung der Schornsteinfegerarbeiten. Diese Arbeiten werden dann auch 
gegen den Willen des Eigentümers und Besitzers von Grundstücken und 
Räumen unter Anwendung entsprechender verwaltungs- bzw. vollstre-
ckungsrechtlicher Maßnahmen (z. B. Platzverweis) durchgesetzt.
Der Eigentümer von Grundstücken und Räumen kann die Schorn-
steinfegerarbeiten aber auch wie bisher von seinem bevollmächtig-
ten Bezirksschornsteinfeger ausführen lassen und ist somit von der 
Verpfl ichtung befreit, die Durchführung der Schornsteinfegerarbeiten 
mittels Formblatt nachzuweisen. Ergänzend zu der Pfl icht, die Durch-
führung der Schornsteinfegerarbeiten zu veranlassen, sind Eigentümer 
von Grundstücken und Räumen verpfl ichtet, Änderungen an kehr- und 
überprüfungspfl ichtigen Anlagen, den Einbau neuer Anlagen und die In-
betriebnahme stillgelegter Anlagen dem bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfeger unverzüglich mitzuteilen.
Mitzuteilen ist auch die dauerhafte Stilllegung von kehr- und über-
prüfungspfl ichtigen Anlagen. Es wird darauf hingewiesen, dass auch 
Feuerstätten in Gartenlauben, Bungalows und Wochenendgrundstü-
cken kehr- und überprüfungspfl ichtige Anlagen im Sinne des Schorn-
steinfeger-Handwerksgesetzes darstellen.
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
November 2012
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Bekanntmachung zur Durchführung der 
Wochenmärkte in der Stadt Dessau-Roßlau
Aufforderung zur Abgabe einer 
Interessensbekundung zur Durchführung 
der Wochenmärkte

Die Stadt Dessau-Roßlau übergibt ab 01.04.2013 folgende Standorte 
für 2 Jahre unter Einhaltung der Marktsatzung der Stadt Dessau-Roß-
lau an einen Betreiber zur Durchführung der Wochenmärkte: 

Standort Größe Markttage Gebühr für 
 in qm  die Fläche/
   Tag
___________________________________________________
Zerbster Straße* 2880 Di. und Do. 245,00 EUR
Elballee  730 Mi.   90,00 EUR
Rudolf-Breit-
scheid-Straße **  590 Di. und Do.   55,00 EUR

*) In dem Zeitraum des jährlich von Mitte November bis Weihnachten 
stattfi ndenden Adventsmarktes steht der Platz in der Zerbster Stra-
ße für ca. 7 Wochen nicht zur Verfügung. Ein Ausweichstandort kann 
nach Absprache zur Verfügung gestellt werden.

**) Im Zeitraum vom 15.04.2013 bis 27.08.2013 werden an diesem 
Standort Straßenbau- und Sanierungsarbeiten unter Vollsperrung aus-
geführt. Während dieses Zeitraumes ist für den Marktbetrieb die Nut-
zung einer Ausweichfl äche im Bereich Schillerplatz möglich.

Die Gebühr für die Sondernutzungserlaubnisse wird gemäß Sondernut-
zungssatzung der Stadt Dessau-Roßlau, Gebührentarif Nr. 16.4, erho-
ben. Es wird grundsätzlich nur die gesamte Fläche an jedem Stand-
ort, unabhängig von der tatsächlichen Nutzung, vergeben, da die Stadt 
Dessau-Roßlau an der Entwicklung eines attraktiven Marktes und damit 
an der Belegung der gesamten Wochenmarktfl ächen interessiert ist.

Das Warenangebot auf den Wochenmärkten richtet sich nach § 67 
(1) Gewerbeordnung (GewO) sowie nach der auf Grund von § 67 (2) 
GewO erlassenen Rechtsverordnung der Stadt Dessau-Roßlau vom 
07.11.2007 über die zusätzlich zulässigen Waren des täglichen Be-
darfs, die auf den Wochenmärkten feilgeboten werden dürfen. 

Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Marktgeschehens und 
eines guten Erscheinungsbildes des Marktes ist u. a. für folgende Auf-
gaben vor Ort ein/-e Marktmeister/-in einzusetzen:

Prüfung der Einhaltung der Marktfl äche sowie technisch, organisa-
torischer Ablauf der Marktveranstaltungen, Überwachung der Ord-
nung und Sauberkeit an den Marktständen und der Marktfl äche, aus-
schließliche Zulassung sortimentsgerechter Händler. 

Die Unterhaltung der Marktfl ächen, Reinigung und Durchführung des 
Winterdienstes für die Wochenmarkttage, Versicherung und Haftung 
für den Wochenmarktbetrieb und allen damit im Zusammenhang 
stehenden Aufgaben liegen beim Wochenmarktveranstalter. Um ei-
nen ansprechenden Gesamteindruck zu schaffen, sind den einzelnen 
Händlern vom Veranstalter einheitliche Marktstände anzubieten. Sie 
sind ansprechend zu gestalten. Eine Ausstattung mit deutlichen, sau-

beren Händler- und Preisschildern ist erforderlich. Die Gestaltungsfi -
bel für die Zerbster Straße ist zu beachten.

Werden für die Durchführung anderer Veranstaltungen durch die 
Stadt Dessau-Roßlau oder Dritte Baumaßnahmen oder anderer un-
abweisbarer Gründe die Wochenmarktfl ächen benötigt, werden nach 
Möglichkeit Ersatzfl ächen zur Verfügung gestellt. Ist dies nicht mög-
lich, entfallen die Markttage für diesen Zeitraum. Ein Anspruch des 
Wochenmarktveranstalters auf die Bereitstellung von Ersatzfl ächen 
besteht nicht. Das gilt auch für den Zeitraum der Veranstaltung des 
Adventsmarktes von Mitte November bis Weihnachten. 

Die Stadt Dessau-Roßlau entscheidet nach Kriterien der Qualität und 
der Attraktivität des vorgelegten Marktkonzeptes. Zur Erhöhung der 
Attraktivität und Belebung der Innenstadt werden z. B. auch zusätz-
liche Themenveranstaltungen und eine aktive Mitarbeit im Citynet-
Verband erwartet. Die Vergaberegelungen nach VOL/VOB fi nden auf 
dieses Verfahren keine Anwendung. Die Medienversorgungsanlagen 
auf dem Marktplatz in der Zerbster Straße können auf eigene Kosten 
genutzt werden. Auf den anderen Plätzen werden durch die Stadt 
Dessau-Roßlau keine Anlagen angeboten.

Durchführungsrisiko: Das wirtschaftliche Risiko bei der Durchführung 
der Wochenmärkte trägt der Betreiber allein. Gegen Schadensersatz-
ansprüche der Marktteilnehmer oder Dritter hat sich der Betreiber 
ausreichend zu versichern.

Folgende Unterlagen sind dem schriftlichen Angebot beizufügen:
· Marktkonzept mit konkreter inhaltlicher Darstellung über die künf-

tige Gestaltung der einzelnen Wochenmarktplätze, speziell auf 
die Stadt Dessau-Roßlau bezogen, Sicherung eines niveauvollen 
Angebots, insbesondere des Frischwarensortimentes, einheitliche 
Gestaltung der Marktstände

· Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes
· Kopie der Gewerbeanmeldung
· Versicherungsnachweis 
· Auszug aus dem Gewerbezentralregister 
· Führungszeugnis
· Referenzen (erwartet werden insbesondere Erfahrungen bei der 

Durchführung von Wochenmärkten mit Sortimenten, die den Vor-
gaben der o. g. rechtlichen Voraussetzungen entsprechen)

Weitere Auskünfte gibt das 
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Telefon: 0340/2 04 20 35
Fax: 03 40/2 04 29 36
E-Mail: ordnungsamt@dessau-rosslau.de
Schriftliche Angebote sind bis spätestens 15.01.2013 zu richten an:
Stadt Dessau-Roßlau
Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
Postfach 1425
06813 Dessau-Roßlau

Information der Öffentlichkeit 
über aktuelle Lärmkarten

Gemäß § 47c Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchG) war die Stadt Dessau-Roßlau verpfl ichtet, im Rahmen der 2. 
Stufe der EU-Lärmkartierung bis zum 30. Juni 2012 Lärmkarten für 
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die Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von über 
3 Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr, das entspricht einer Verkehrs-
belegung von 8.200 Kfz/Tag, zu erstellen. Grundlage für die Ermitt-
lung des Verkehrsaufkommens im Stadtgebiet waren die Ergebnisse 
der Bundesverkehrswegezählung 2010 durch die Bundesanstalt für 
Straßenwesen, die Angaben in den Verkehrsentwicklungsplänen der 
Städte Dessau und Roßlau sowie aktuelle Verkehrserhebungen.

In Auswertung dieser Verkehrsdaten wurde der Schwellwert zur Kar-
tierungspfl icht auf allen Bundesstraßen im Stadtgebiet auf einer Län-
ge von 44 km sowie auf insgesamt 15 km Gemeindestraßen erreicht. 
Analog zur Vorgehensweise bei der 1. Stufe erfolgte die Lärmkartie-
rung für alle Straßen, die ein Verkehrsaufkommen oberhalb des kartie-
rungspfl ichtigen Wertes aufwiesen, d. h. auch für Gemeindestraßen. 
Zur Vermeidung von Lücken wurde immer der gesamte Straßenzug 
berücksichtigt. Die Kartierung der Autobahn A9 erfolgte zentral durch 
das Landesamt für Umweltschutz.

Die Ergebnisse der Lärmkartierung wurden bereits im Ausschuss für 
Bauwesen, Verkehr und Umwelt präsentiert und dem Stadtrat zur 
Kenntnis gegeben. Hiermit soll jetzt die gemäß § 7 der Verordnung 
über die Lärmkartierung - 34. BImSchV geforderte Information der Öf-
fentlichkeit über die Lärmkarten erfolgen.

Die Lärmkarten einschließlich des dazugehörigen schalltechnischen 
Berichts können im Internet unter www.dessau-rosslau.de auf der 
Umweltseite der Stadtverwaltung Dessau-Roßlau unter dem Link 
Lärmkartierung eingesehen werden. Weitere Informationen zu den 
Lärmkarten sind beim Amt für Umwelt- und Naturschutz (Tel. 03 
40/20 4- 16 84) erhältlich. Selbstverständlich besteht auch hier die 
Möglichkeit zur Einsichtnahme.

In den Lärmkarten ist die Lärmbelastung durch den Straßenverkehr 
mit Isophonenbändern in 5 dB - Schritten dargestellt. Als Lärmindi-
zes gemäß 34. BImSchV wurden der Day-Evening-Night-Pegel LDEN 
als Maß für einen Beurteilungszeitraum von 24 Stunden und der 
Night-Pegel LNight mit einer Bezugszeit von 8 Stunden, beginnend 
um 22:00 Uhr, berechnet und ausgewertet. Im Bericht sind weiterhin 
tabellarische Auswertungen zur Lärmbetroffenheit der Anwohner so-
wie zur Größe der lärmbelasteten Gebiete und der darin befi ndlichen 
Anzahl der Wohnungen, Krankenhäuser und Schulen ersichtlich.

Die 2. Stufe der EU-Lärmkartierung ist damit abgeschlossen - wie 
geht es nun weiter?
Für die Stadt Dessau-Roßlau wurde im Nachgang zur 1. Stufe der Lärm-
kartierung ein Lärmaktionsplan aufgestellt. Teil dieses Planes war die 
Festlegung so genannter Auslösewerte, bei deren Überschreitung Lärm-
schutzmaßnahmen in Erwägung gezogen werden sollten. Diese Werte 
betragen für den Lärmindex LDEN 65 dB(A) und für den Lärmindex LNight 
55 dB(A). Da es in Auswertung der 2. Stufe der Lärmkartierung immer 
noch eine Vielzahl Betroffener gibt, die von Verkehrslärmbelastungen 
oberhalb dieser Auslösewerte betroffen sind, ist die Stadt Dessau-Roßlau 
nunmehr gemäß § 47 d) Abs.1 BImSchG verpfl ichtet, bis zum 18. Juli 
2013 einen Lärmaktionsplan aufzustellen, mit dem Lärmprobleme und 
-auswirkungen geregelt und ruhige Gebiete gegen eine Zunahme des 
Lärms geschützt werden sollen. Das soll unter breiter Einbeziehung der 
Öffentlichkeit erfolgen. Daher sind alle Bürgerinnen und Bürger aufgefor-
dert, sich an diesem Prozess aktiv und konstruktiv zu beteiligen.

Amt für Umwelt- und Naturschutz
Dr. Kegler

Amt für Landwirtschaft,  Dessau-Roßlau, den 01.11.2012
 Flurneuordnung
und Forsten Anhalt
Ferdinand von Schill Str. 44
06844 Dessau-Roßlau

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Mildensee
Stadt Dessau-Roßlau
Verf.-Nr.: 611-16DE3110

In dem durch das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
Anhalt mit Beschluss vom 01.12.2010, Az.: 611-16DE3110 angeord-
neten Flurbereinigungsverfahren Mildensee ergeht gemäß § 8 Abs.2 
FlurbG (Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546) zuletzt geändert durch Artikel 17 
des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794)) folgende

Öffentliche Bekanntmachung
I. Änderungsanordnung

1. Zum Flurbereinigungsverfahren Mildensee werden die in Anlage 1 
aufgeführten Flurstücke hinzugezogen.

2. Aus dem Flurbereinigungsverfahren werden die in Anlage 1 aufge-
führten Flurstücke ausgeschlossen.

 Die Anlage 1 ist Bestandteil dieser Anordnung.

I.
Begründung:

Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt hat 
mit Beschluss vom 01.12.2010, Aktenzeichen: 611-16DE3110 das 
Vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Mildensee gemäß § 86 Abs. 1 
angeordnet.
Der im Rahmen des Hochwasserschutzes durchgeführte Ausbau der 
Deichanlagen und der Neubau von Wegen im Verfahrensgebiet führten 
zu einem Verlust ackerbaulich nutzbarer Flächen und zur unwirt-
schaftlichen Zerschneidung von landwirtschaftlichen Grundstücken. 
Dabei stimmen Flurstücksgrenzen, besonders bei den Gewässern und 
Wegen, häufi g mit der tatsächlichen Nutzung nicht mehr überein.
Zur umfassenden Regelung dieser Tatbestände beantragte die Stadt 
Dessau-Roßlau mit Datum vom 11.07.2012 die Erweiterung des Ver-
fahrensgebietes.
Das neue Flurbereinigungsgebiet wurde so begrenzt, dass der Zweck 
der Neuordnung und die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen 
möglichst vollkommen erreicht werden und alle Beteiligten wertgleich 
abgefunden werden können.
Das Flurbereinigungsgebiet umfasst nunmehr eine Fläche von ca. 191 ha.
Das neue Flurbereinigungsgebiet ist in der zur 1. Anordnung gehö-
renden Gebietskarte orangefarbig umrandet. Wegfallende Grenzen 
sind orangefarbig gekreuzt.

II.
Veränderungssperre:

Von der Bekanntgabe dieser Änderungsanordnung bis zu Unanfecht-
barkeit des Flurbereinigungsplanes gelten nach § 34 FlurbG für die 
hinzugezogenen Flurstücke folgende Einschränkungen:
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1. In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der 
Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden, 
die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören.

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähn-
liche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehör-
de errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden.

3. Obstbäume, Beerensträuche, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne 
Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahme-
fällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des Natur-
schutzes und der Landschaftspfl ege, nicht beeinträchtigt werden, 
mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden.

Sind entgegen der Nr. 1 und 2 Änderungen vorgenommen oder Anla-
gen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im Flurbereini-
gungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehör-
de kann den früheren Zustand gemäß § 137 FlurbG wiederherstellen 
lassen, wenn dies der Flurbereinigung dienlich ist.
Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift der Nr. 3 vorgenommen wurden, 
so muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatzanpfl anzungen anordnen.

III.
Anmeldung unbekannter Rechte

Die Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, 
aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, wer-
den hiermit nach § 14 Abs.1 FlurbG aufgefordert, ihre Rechte innerhalb 
von drei Monaten nach Bekanntgabe dieses Beschlusses beim Amt für 
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt, anzumelden.
Werden Rechte erst nach Ablauf dieser drei Monate angemeldet oder 
nachgewiesen, kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Ver-
handlungen und Festsetzungen gelten lassen ( § 14 Abs.2 FlurbG).
Der Inhaber eines in § 14 Abs.1 FlurbG bezeichneten Rechts muss die 
Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso 
gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist 
durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt wor-
den ist (§ 14 Abs.3 FlurbG).

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Änderungsansordnung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch beim Amt 
für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt, Ferdinand von 
Schill Str. 24, 06844 Dessau-Roßlau eingelegt werden.

Im Auftrag
Mende

Der vorstehende Flurbereinigungsbeschluss liegt in der Stadt-Dessau-
Roßlau, Zerbster Straße 4 in Dessau, Stadt Zerbst, Schloßfreiheit 12 in 
Zerbst, Stadt Gräfenhainichen, Markt 1 in Gräfenhainichen, Stadt Oranien-
baum-Wörlitz,Franzstraße 1 in Oranienbaum, Stadt Coswig, Am Markt 1 in 
Coswig, Stadt Aken, Markt 11 in Aken, VGem Osternienburger Land, Ru-
dolf-Breitscheid-Straße 32e in OT Osternienburg, Stadt Raguhn-Jeßnitz, 
Rathausstraße 16 in Raguhn und VGem Südliches Anhalt, Hauptstraße 31 
in OT Weißandt-Gölzau sowie im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Anhalt zwei Wochen lang nach seiner Bekanntmachung zur 
Einsichtnahme für die Beteiligten während der Dienststunden aus.

Im Auftrag
Seidel

Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-
Bitterfeld-Wittenberg 
Öffentliche Bekanntmachung

Die 20. Sitzung der Regionalversammlung in der III. Wahlperiode fi n-
det am Donnerstag, dem 29. November 2012, um 09.00 Uhr im Sit-
zungssaal der Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld in 06366 Köthen 
(Anhalt), Am Flugplatz 1 statt. Schwerpunkte der Beratung werden 
sein:
- Sachlicher Teilplan „Windenergienutzung in der Planungsregion Anhalt-

Bitterfeld-Wittenberg“ - Beschluss
- Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2013
- Sachlicher Teilplan „Daseinsvorsorge in der Planungsregion Anhalt-Bitter-

feld-Wittenberg“ -Planungskonzept für die Absicherung der Daseinsvor-
sorge

- Information der Geschäftsstelle
- Sonstiges
-  Anfragen der Vertreter der Regionalversammlung

gez. Koschig 
Vorsitzender

Bekanntmachung der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-
Wittenberg über die Bestätigung der 
Jahresrechnung 2011 und die Entlastung 
des Vorsitzenden für 2011

Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft An-
halt-Bitterfeld-Wittenberg hat gem. § 108 GO LSA am 14.09.2012 mit 
Beschluss Nr. 12/2012 die vorn Rechnungsprüfungsamt des Land-
kreises Anhalt-Bitterfeld geprüfte Jahresrechnung 2011 beschlossen 
und dem Vorsitzenden die Entlastung für die Haushaltsführung des 
Jahres 2011 erteilt. Der vorstehende Beschluss wurde dem Landes-
verwaltungsamt als Kommunalaufsichtsbehörde gem. § 108a Abs. 3 
GO LSA mit Schreiben vom 11.10.2012 mitgeteilt.

Die Jahresrechnung 2011 mit dem Rechenschaftsbericht liegt nach 
§ 108a Abs. 3 GO LSA vom
 26.11. bis 07.12.2012
zur Einsichtnahme in den Räumen der Geschäftsstelle der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg in 06366 Köthen 
(Anhalt), Am Flugplatz 1, zu folgenden Zeiten öffentlich aus

Montag bis Freitag von  08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Montag bis Donnerstag von  13:00 Uhr - 16:00 Uhr

Köthen (Anhalt), den 09.11.2012

gez. Koschig 
Vorsitzender



Seite 14 Nummer 12, Dezember 2012

























 


 

 









  









 







   









  

   
  

  

 

   






































 


 





 




 


 




 


 






 


 




Immobilienangebote der
Stadt Dessau-Roßlau
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Coswig
Lange Str. 23
Telefon 03 49 03 - 6 25 77

Wolfen
Leipziger Str. 70
Telefon 0 34 94 - 36 80 31

AWO Köthen
Mühlenbreite 49
Telefon 0 34 96 - 30 25 14

Dessau-Roßlau
Burgwallstr. 11
Telefon 03 49 01 - 6 61 60

Reisedienst Kranz WB
Bürgermeisterstr. 18
Telefon 0 34 91 - 41 48 20

08.12.12 Advent auf der Festung Königstein
Führung auf der Festung Königstein,
Freizeit Weihnachtsmarkt, weihnachtli-
ches Unterhaltungsprogramm mit
Kaffeegedeck 55,-

09.12.12 Weihnachtszauber auf dem
Gendarmenmarkt Berlin 26,-

16.12.12 Weihnachtsmarkt Erfurt 26,-

16.12.12 Striezelmarkt Dresden 25,-

31.12.12 Silvestergala Bad Schmiedeberg 99,-

Weihnachtsfahrten
8-Tage-Kurreise Kolberg
18.03.- 25.03.13 im DZ299,-
6 TageMonaco, Nizza und Cannes
24.03.- 29.03.13 im DZ490,-
8-Tage-Flusskreuzfahrt Holland und Belgien
10.04 -17.04.13 im DZ ab799,-
3-Tage-Flugreise London, inkl. Progr. u. Begleitung
10.05.- 12.05.13 im DZ499,-
6 Tage Schottland
18.05.- 23.05.13 im DZ590,-

Reisen 2013 - Auszug aus dem Reiseprogramm 2013. Fordern Sie kostenfrei unseren Katalog an!

Geschenkideen zu Weihnachten
12.01.13 Wintertraum –

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel
Reiseleitung rund um Moritzburg, Mit-
tagessen, Eintritt im Schloss Moritzburg
mit der Ausstellung „Drei Haselnüsse für
Aschenbödel“ 47,-

19.01.13 Apassionata in der O2 World Berlin
Die große APASSIONATA-Jubiläumshow
„Freunde für immer“ verspricht ma-
gische Begegnungen zwischen Mensch
und Pferd, inkl. Karte PK 3
(PK 2=76,-; PK 1=84,-) 68,-

24. + Tagesausflug zur Grünen Woche
26.01.13 in Berlin, inkl. Eintritt 30,-

09.02.13 Tagesausflug zur Haus-Garten-Frei-
zeit-Messe in Leipzig, inkl. Eintritt 29,-

16.02.13 Dresden & Semperoper
Fahrt inkl. Stadtrundfahrt, Freizeit
und Führung in der Semperoper 39,-

06.03.13 Ein Tag für die Gesundheit
in der Steintherme Belzig,
inkl. 3 h Aufenthalt in der Badewelt 25,-

08.03.13 MDR Studio Tour &
Asisi Panometer Leipzig
Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen
des MDR-Fernsehens. Nach dem Mittag-
essen Fahrt zum Asisi, Zauberbild der
Natur „Amazonien“ 49,-

10.03.13 „Holiday on Ice“ in Berlin
Busfahrt inkl. Karte PK 4
(PK 3=63,-; PK 2=70,-) 55,-

16.03.13 Berlin inkl. Stadtrundfahrt und
Besuch des Reichstages 30,-

16.03. - 2 Tage Prag
17.03.13 inkl. Busfahrt, 1 ÜN/FR im 4* Hotel

Duo Prag, 3 h Altstadtrundgang, 1 Abend-
essen in einem typ. Lokal, Fahrt zur
Prager Burg im DZ 99,-

23.03.- Musical „Starlight Express“ Bochum
24.03.13 inkl. Busfahrt, 1 ÜN/FR im IBIS Hotel

Bochum Zentrum, Stadtrundfahrt Bo-
chum, Musicalkarte PK 3 (PK 2=175,-€)

im DZ 165,-

20.04. - 2 Tage Hamburg
21.04.13 inkl. Busfahrt, 1 ÜN/FR im 4* Hotel Court-

yard Marriott Hotel Hamburg, Stadtrund-
fahrt, Besuch Hamburger Fischmarkt,
Möglichkeit zur Hafenrundfahrt (Aufpreis)

im DZ 99,-

30.04. - Walpurgisnacht in Erfurt
01.05.13 inkl. Busfahrt, 1 ÜN/FR im 4* Radisson

Blu Erfurt, Stadtführung, Abendliches
Hexen- und Teufelsspektakel im DZ 99,-

25.05. - Fußball Tour Dortmund
26.05.13 inkl. Busfahrt, 1 ÜN/FR im Mercure Hotel

Dortmund City, Stadionführung im Signal
Iduna Park, Fußballrundgang durch die
City Dortmund im DZ 129,-

Reisebüro & Bustouristik

4 Tage Kaiserstadt Wien
30.05 -02.06.13 im DZ299,-
6 Tage Österreich - Berge in Flammen
20.06.- 25.06.13 im DZ440,-
4 Tage Paris, Besuch Disneyland zubuchbar
31.07 -03.08.13 im DZ280,-
3-Tage-Flugreise Rom, inkl. Progr. u. Begleitung
09.08 -11.08.13 im DZ399,-
7-Tage Lago Maggiore & Mailand
06.09 -12.09.13 im DZ590,-

... für meinen Garten

Raguhner Straße 14a
06779 Raguhn-Jeßnitz OT Priorau
Tel. (03 49 06) 2 86 11 · info@voigt-pflanzen.de
www.baumschule-voigt.de

Unsere Öffnungszeiten:
Mo bis Fr. 9.00 - 17.00 Uhr I Sa. 9.00 - 13.00 Uhr
(nur in der Saison)

Weihnachtsbaumverkauf
vom 08.12.2012 bis 22.12.2012 von 9.00 - 17.00 Uhr (außer sonntags)

Frisch aus der Baumschule, Weihnachtsbäume mit und ohne Ballen
• Nordmanntanne • Blaufichte • Nobilistanne • Serbische Fichte

Unser Service: Einnetzen und Anspitzen, beim Verladen helfen,
Lieferservice möglich

im
Wert von 5,- €

(gültig vom
8. - 22.12.12)

Gutschein
Einkaufsgutschein

✁

✁

� Containerdienst 1,5 m3 - 40 m3

� Abbruch und Demontagen
� Schadstoffsanierung
� Baudienstleistungen:
• Tiefladertransporte bis 30 t, 17 m Arbeitsbühne
• Asbestdemontage u. Entsorgung
• mobile Brech-, Sieb- und Schreddertechnik
• Schüttguttransporte, Baggerleistungen

in Dessau auch Samstag von 7.00 - 12.00 Uhr geöffnet
Abfallannahme für Kleinanlieferer · Ankauf von Schrott und Metall

Dessau/Anhalt · Daheimstraße 5 · Tel.: 03 40/ 8 50 52 18-19

- www.schoenemann-entsorgung.de -

� Abfallsortieranlage
� Altholz- u. Baustoffrecycling
� Schrott- u. Metallhandel
� Baumfällung/Rodung
� Waldhackschnitzel
� Kompost/Erden/Substrate
� Erdbau- u. Pflasterarbeiten

Anlieferung
� Sperrmüll � Mischabfälle
� Altholz � Bauschutt

Abholung/Anlieferung
� Sande � Mulch � Kiese
� RC-Produkte � Schotter � Böden &

Dünger

Ihr Partner für maßgeschneiderte
Anzeigen!
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Jochen Heberling
Goldschmiedemeister

Zerbster Str. 22, 06844 Dessau
Tel./Fax 03 40/2 20 62 05

Mo - Fr 9 - 19 Uhr,
Adventssamstage 9 - 18 Uhr

Adventssonntage
9.12., 16.12., 23.12.12 14 - 18 Uhr

Inh. K. Dornfeld

Heidestraße 102
06842 Dessau/Roßlau

Tel. 03 40 / 8 50 81 00
Fax 03 40 / 8 50 81 01

Tolle Weihnachtsangebote

Küche & Co Dessau
Carl-Maria-von-Weber-Str. 19

06844 Dessau/Roßlau
Tel. 0340 / 2 20 11 35

Inh. M. Schild

Neue Küche?
Wir beraten Sie gern.

Mode zum Wohlfühlen
bis Gr. 56

Zerbster Str. 22, 06844 Dessau/Roßlau
Tel./Fax 03 40 / 2 21 04 98

Inhaberin: Christine Laue
Zerbster Str. 16

06844 Dessau/Roßlau
Telefon und Fax 0340/2204022

Montag - Freitag 8.30 Uhr - 18 Uhr
- Waschleistungen jeder Art
- Hol- und Bringeservice
- Heißmangel
- Oberhemden- und Gardinenservice
- Textil- und Lederreinigung
und vieles mehr

Franchise-Partner der
VOM FASS-AG RAVENSBURG

MONIKA KLYMANT

Zerbster Straße 9 · 06844 Dessau-Roßlau
Telefon 03 40/2 40 09 75
Telefax: 03 40/ 2 40 09 76

TEEOASE
Zerbster Str. 15

06844 Dessau-Roßlau
Mo - Fr 9.30 - 19.00 Uhr
Sa 9.30 - 14.00 Uhr

Weihnachtsgeschenke
der besonderen Art!

Inh.: Beate Walther
Zerbster Straße 24
06844 Dessau-Roßlau

Tel./Fax: 0340-2303927
Mobil: 0172-1714931
BeatesFRAUENZIMMER2011@t-online.de

vom 11.12.-16.12.12 befinde ich
mich mit meiner Kollektion auf dem
Weihnachtsmarkt in der Marienkirche

Für Feinschmecker
und Naschkatzen
Der Winter ist die Jahreszeit, in der man es sich so richtig gut gehen
lässt und kulinarisch auchmal über die Stränge schlagen darf – insbe-
sondere während der Weihnachtszeit. Da kommt ein Weihnachtsge-
schenk zumGenießen gerade recht. Ein guter Tropfen,Marzipanbrot,
ausgefallene Marmeladensorten, Kaviar, Pastete, Trüffel, belgische
Pralinen, feine Nougat-Schokolade oder Case-Nüsse; einWeihnachts-
Präsentkorb mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region, aus
deutschen Landen oder auch aus der ganzen Welt trifft ganz sicher
den Geschmack des wahren Feinschmeckers und Genießers.

Ein ganz besonderes
Geschenk
Jede Frau freut sich über Schmuck. Selbst wenn sie es nicht ständig
betont, wäre es eine ganz besondere Überraschung und Wertschät-
zung ihrer jahrelangenArbeitmit den Kindern und imHaushalt, wenn
sie an Weihnachten ein kleines Geschenk öffnet, mit einem schönen
Ring oder einer schönen Halskette darin. Und sollte ihr der Schmuck
wider Erwarten nicht gefallen, dann kann sie ihn auch umtauschen.
Doch das Leuchten in den Augen Ihrer Ehefrau wird Ihnen gewiss
sein, wenn Sie sie mit einer solchen Gabe überraschen.

Wir wünschen allen 
Kunden eine schöne 
Adventszeit und viel 
Glück im Jahr 2013!



Thurland • An der Kirche

IHR FACHGESCHÄFT für
Spezial- und Übergrößen!

Telefon: 03 49 06 - 2 19 66

Jetzt schon an Weihnachten denken!
Große Auswahl an

Herrenjeans bis Gr. 75
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.00-12.00 und 15.00-18.00 Uhr · Sa 9.00-13.00 Uhr

Weihnachtsgänse und Enten
- Vorbestellung erbeten!

Hofladen Priorau
Qualität aus unserer Region zu fairen Preisen

Obst & Gemüse (Saison), Äpfel, Kartoffeln, Zwiebeln etc.
Marmelade, Säfte, Eier und vieles mehr
Futtermittel für Ihre Haus- und Hoftiere

Pferdemist, der Biodünger

Öffnungszeiten:
Montag geschlossen, Dienstag – Freitag von 9 – 17 Uhr · Samstag 9 - 12 Uhr

06779 Priorau (zwischen Dessau und Raguhn) · Raguhner Str. 6b
Tel. 034906/23143 · Fax 23144 · e-mail: info@land-obst.de

Seit 2004

Ihr Bioladen
in Dessau ...

www.naturkost-dessau.de
Telefon: 0340 - 8 50 71 38
06844 Dessau, Karlstr. 30c

Mo. - Fr. 9.30 - 18.00 Uhr / Sa. 9.30 - 12.00 Uhr

- Naturkost Vollsortiment
- Obst und Gemüse
- Fleisch undWurst
- Brot und Kuchen
- Naturkosmetik
- Naturfarben

06844 Dessau - Roßlau, Karlstr. 30 c

21 Jahre komfortable Busreisen ab Dessau
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07.12. Berlin Weihnachtsmarkt zum Bummeln 19,-
13.12. Braunschweig traditioneller Weihnachtsmarkt 20,-
15.12. Goslar Weihnachtsmarkt in der alten Kaiserstadt 20,-
16.12. Dresden Striezelmarkt und Neumarkt 20,-
16.12. Quedlinburg Advent in den Höfen 19,-
16.12. Berlin Friedrichstadtpalast “SHOW ME” inkl. Eintritt ab 44,-

Das komplette Programm ist im Büro erhältlich.

Silvester in Thüringen, 28.12.2012 – 02.01.2013 555,-
Weihnachten in Thüringen, 23. – 27.12.2012 399,-
Weihnachten u. Silvester in Thüringen, 23.12.2012 – 02.01.2013 899,-
Alle 3 Varianten mit HP, Ausflügen und großem Programm, Haustürservice.

Silvester in Ostfriesland, 28.12.2012 – 02.01.2013
5 x HP, 1 x Ostfriesischer Abend mit Tanzmusik, Silvesterball in der „Alten Schmiede“,
Stadtführung Oldenburg, Besuch und Verkostung im Museum der Jever Brauerei 615,-

Marienbad – Schnupperaufenthalt, 23. – 27.01.2013
4 x HP im 4**** Hotel in Marienbad, freier Eintritt ins Hotelrelaxzentrum mit
Schwimmbad, Sauna, und Whirlpool, geführter Ortsrundgang, Ausflug Bäder-
rundfahrt mit Karlsbad und Franzensbad, 349,-

Wellness-Tage in Ungarn, 12. – 17.02.2013
5 x HP im 4**** Hotel in Heviz, Benutzung der Badelandschaft und Sauna,
Bademantel, Lunch-Buffet, inkl. 1 x Ausflug Balaton-Rundfahrt, Besuch Abteikirche
Tihany, 1 x Besuch Csarda – Restaurant inkl. Mittagessen 589,-

Blumenriviera, 21. – 26.02.2013
5 x HP, Menton zum größten Volksfest an der Côte d´Azur, Monaco/Nizza und
Hinterland Dolceacqua mit Weinprobe 499,-

Traumstädte Italiens, 14. – 19.03.2013
1 x HP Raum Gardasee, 2 x HP in Chianciano Therme, 2 x HP Lido di Jesolo,
Stadtführungen Florenz, Rom, Ravenna, Venedig, 1 x Schifffahrt von Punta Sabbioni
nach Venedig und zurück, inkl. Einfahrtsgebühren 589,-

06844 Dessau · Rabestraße 10 · Tel. 2 20 31 31/Fax 2203232 · e-mail: info@
braunmiller-bus.de

www.braunmiller-bus.de
Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 Uhr

(Weih)-Nächtliche
Geschenkideen
(akz) Jedes Jahr in der besinnlichen Vorweihnachtszeit stellen sich
dieselben, für viele Menschen oft schwierigen Fragen: Was schenke
ich meinen Liebsten? Womit kann ich meinen Freunden eine Freude
machen? Ein Tipp: Schauen Sie doch einfach einmal bei Ihrem ört-
lichen Bettenfachhandel vorbei! Die meisten Artikel rund ums Bett
sind ausgezeichnete Geschenkideen. Denn sie sind individuell und
nützlich. Und sie vereinen Wertigkeit mit Gesundheits- und Well-
ness-Aspekten. Die Auswahl ist groß, für jede Altersgruppe und für
jeden Geldbeutel ist etwas Passendes dabei. Zu empfehlen – nicht
nur für Vielreisende – sind etwa praktische Reisesets, bestehend aus
Zudecke und Kissen, die in jedem Koffer(raum) Platz finden. Durch
kompakt zusammengerollteMatratzenauflagen lässt sich der – in vie-
len Hotels und Ferienunterkünften oft recht dürftige – Liegekomfort
für den Beschenkten auf Reisen erheblich verbessern. Wunderbar als
Geschenk eignen sich auch geschmackvolle Plaids,mit denenman es
sich gerade imWinter auf dem Sofa gemütlich machen kann.

© Pixelio/Momosu

www.hotel-breitenbacher-hof.de

Der Berg ruft
Ausflugsgaststätte

Hubertusberg
Sehen-Staunen-Streicheln

Tel. 034903/62733
gel. zw. Coswig - Möllensdorf

Weihnachtsessen
ab 12.00 Uhr

(Wir bitten um Vorreservierung)

Silvester
rückt näher . . .
Nur noch wenige Plätze!

Am 01.01.2013 öffnen wir nur auf
Vorbestellung.

Von Januar bis März haben wir für Sie
am Sonntag geöffnet,

Samstag nur auf Vorbestellung.
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Aus dem Stadtrat:            CDU-Fraktion
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Aus dem Stadtrat:                     Fraktion Die Linke
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Aus dem Stadtrat:          Bürgerliste / Die Grünen
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Aus dem Stadtrat:                          SPD-Fraktion
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Aus dem Stadtrat:      Fraktion Pro Dessau-Roßlau
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Aus dem Stadtrat:            FDP-Fraktion
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Bestattungshaus Friede
M. Pungert GmbH

Karlstraße 6

06844 Dessau/Roßlau

Tel. 03 40 / 2 40 00 00
Fax 03 40 / 21 35 87

Bestattungshaus Friede

Bestattungen
„Lilie“GmbH

Lidiceplatz 3 · 06844 Dessau-Roßlau

Telefon (03 40) 8 50 70 60
www.bestattungen-lilie.de

IhrBerater in allenBestattungsangelegenheiten
mit günstigen und exklusivenAngeboten.

SCHALTEN SIE UM AUF
INTELLIGENTE ENERGIE.
��� ���� �������� �
������������ ��� ��� ���

Jetzt zu enviaM Strom 24max wechseln!
Alles Wissenswerte unter www.enviaM.de/strom24max

* Die Preisgarantie umfasst einen Anteil von 54 Prozent des aktuellen Gesamtbruttopreises.

Ausgenommen von der Preisgarantie sind Änderungen der Strom- und Umsatzsteuer sowie der EEG-Umlage (staatliche Komponenten).

© Pixelio/Günter Havlena
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Entsorgung
■ Bauschutt
■ Baumischabfall
■ Gartenabfälle
■ Schrott (kostenlos)

■ Komplettentsorgung

Lieferung
■ Sand
■ Kies
■ Mutterboden
■ Recyclingprodukte
■ Fertigbeton usw.

Baudienstleistungen
■ Abbruch/Demontage

(aller Größenordnungen)

■ Erdarbeiten
■ Baggerleistung
■ Transporte

DESSORA Industriepark - Ottostr. 18 · Oranienbaum · Tel. (034 904) 32 80 00

CONTAINERDIENST 1,5 m3 - 40 m3

Entsorgung & Recycling GmbH

Dächer von Wehrmann
seit 1945

Frank Wehrmann
Dachdeckermeister

Betriebswirt

• Neu- und
Umdeckungen von
Dächern aller Art

• Dämmdach-
sanierung

• Dachklempner-
arbeiten

• Abdichtungen
• Gründächer

Wasserstadt 37
06844 Dessau-Roßlau

Telefon: (0340) 21 45 73
Fax: (0340) 220 56 26

Innungsbetrieb

Ralf Schildhauer
Dachdeckermeister

Döberitzer Weg 8 Tel. 0340/8582911
06849 Dessau/Roßlau Fax 0340/8508790

Funk 0170/8643697

DACHDECKEREI
SCHILDHAUER

UNFALL?
Kfz-Sachverständigenbüro Tuchelt!

Dipl.-Ing. B. Tuchelt • Tel. 034906 30802
* Unfallschadengutachten
* Fahrzeugbewertung
* Techn. Gutachten
* Beweissicherungsgutachten
* Oldtimerbewertungen
* Gutachten für Land-, Forst- und Baumaschinen

Wir arbeiten bundesweit und im 24-h-Dienst!
Rufen Sie an: 0172 /3479012 · www.kfz-gutachten-tuchelt.de

www.
klaeranlagen-

online.de

Tel. 03 49 01/6 86 86
Funk 01 72/8 40 49 87

An der Elbe 8
Dessau-Roßlau / OT Brambach
Tel. 03 49 01/6 86 86
Funk 01 72/8 40 49 87

• Bau von Kläranlagen
• Pflasterarbeiten
• Pflanzarbeiten
• Anlegen von Rasenflächen
• Teichbau • Zaunbau

Inh. G. Johannes e.Kfm.

Tel.: 03 40 / 8 50 44 27
Fax: 03 40 / 8 50 86 27

Kochstedter Kreisstraße 11
06847 Dessau-Roßlau

• Bohr- und Dübelarbeiten
• Gartenarbeiten
• Tischler- u. Glaserarbeiten

• Haushaltsreinigungen
• Maler- u. Elektroarbeiten
• Umzüge u. Entrümpelungen u.v.m.

info@dessauer-dienstmaenner.de

15 Jahre vor Ort

Besuchen Sie unsere ständige Musterausstellung!
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do 9 - 17 Uhr, Di 9 - 18 Uhr, Fr 9 - 14 Uhr oder n. telefon. Vereinbarung.

Inh. Enrico Weiß · 06800 Raguhn-Jeßnitz OT Altjeßnitz
Teichstraße 31 · Telefon 0 34 94 / 7 84 15

info@treppen-tueren-weiss.de · www.treppen-tueren-weiss.de

Renovierung
• Türen u. Rahmen
• Haustüren u. Fenster
• Treppen

NEU
• Treppen aller Art • Türen und Rahmen
• Haustüren und Fenster aus Holz,

Alu und Kunststoff
• Ganzglastüren • Rollladen/ Insektenschutz

seit 1991 Firma Weiß

Service Anzeigen

0 35 35 / 489-0



Seite 36 Nummer 12, Dezember 2012







      
 




















































 
























   

























 

  
     



  
 

 
 


 
 
   





Seite 37Nummer 12, Dezember 2012

Schrott Wetzel GmbH · NL Roßlau · Industriehafen 4 · 06862 Roßlau · Telefon: 03 49 01 / 5 49 90 · Fax: 03 49 01 / 54 99 29
www.schrott-wetzel.de · info-roßlau@schrott-wetzel.de

GmbH Wetzel Schrott · Roßlau NL · 4 Industriehafen
www.schrott-wetzel.de

SCHROTT · METALLE · LEGIERUNGEN · GROSSSCHEREN · AUFBEREITUNG
GROSSHANDEL · EXPORT · IMPORT · CONTAINERDIENST · RECYCLING

� Ankauf von Schrott, Metallen, Legierungen

� Aufkauf von Kleinstmengen

� Großscheren, Aufbereitung, Recycling, Containerdienst

� Industriedemontagen, Brückenrückbau etc.

E-mail: forst.umweltdienst@t-online.de

Fröhliche Weihnachten und ein glückliches neues Jahr
wünschen wir allen Kunden, Freunden und Bekannten!

Christbaumverkauf
ab Mi, den 05.12.2012
Mo -Sa 9.00 - 18.00 Uhr
So 10.00 - 16.00 Uhr

Nordmanntannen
Blaufichten
Kiefern

sowie Weihnachtsbaumständer

Auf Wunsch auch Anlieferung
möglich!

Forst- und Umweltdienst
Burkhard SchröterZwangsversteigerung

ImWege der Zwangsvollstreckung soll am 31.01.2013, 9.00 Uhr imAmtsge-
richt Zerbst Neue Brücke 22, Saal 1 versteigert werden das im Grundbuch
von Roßlau Blatt 4831 eingetragene 34,29/10.000 Miteigentumsanteil an dem
Grundstück lfd. Nr. 1 des Bestandsverzeichnisses, Gemarkung Roßlau, Flur
16, Flurstück 196, Birkenallee, Gebäude- und Freifläche 3, 3A, 3B, 3C, 5, 5A,
5B, 5C, 5D, 7, 7A, 7B, 7C, 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 11, 11A, 11B, 11C, 13,
13A, 13B, 13C, 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, Größe: 40.405 m2 verbunden
mit dem Sondereigentum an der Wohnung Nr. 4.27 im zweiten Obergeschoss
links des Hauses 4, Modul 2 und dem Einstellplatz Nr. 205 sowie dem im
Aufteilungsplan mit Nr. 4.27 bezeichneten Kellerraum im Kellergeschoss des
Hauses 4, Nr. des Aufteilungsplanes 4.27. Für jeden Miteigentumsanteil ist
ein Grundbuchblatt angelegt (Blätter 4675 bis 4988). Beschränkung des Mit-
eigentums durch Einräumung der zu den Miteigentumsanteilen gehörenden
Sondereigentumsrechte.
Die Wohnung befindet sich in der Birkenallee 15a. 3-Zimmerwohnung, Kü-
che, Bad, Flur Balkon, Kellerraum sowie ein Pkw-Stellplatz; Wohnfläche ca.
60,88 m2.
Der Versteigerungsvermerk ist in das Grundbuch eingetragen worden am:
01.12.2005. Der Verkehrswert des Grundbesitzes ist festgesetzt auf: 44.000 €.
In einem früheren Termin ist der Zuschlag gemäß § 85a ZVG versagt wor-
den. In diesem Termin kann daher, sofern das Verfahren nicht eingestellt wird,
der Zuschlag auch auf ein Gebot erteilt werden, das weniger als die Hälfte
des Verkehrswertes beträgt. Es kann Sicherheitsleistung in Höhe von 1/10 des
Verkehrswertes und wenn die Kosten höher sind, für diesen Wert verlangt
werden. Eine Barzahlung im Versteigerungstermin ist ausgeschlossen. Zur
Sicherheitsleistung sind Bundesbankschecks und Verrechnungsschecks geeig-
net, die frühestens am dritten Werktag vor dem Versteigerungstermin ausge-
stellt worden sind. Dies gilt nur, wenn sie von einem im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes zum Betreiben von Bankgeschäften berechtigten Kreditinstituts
oder der Bundesbank ausgestellt und im Inland zahlbar sind. Ferner ist als Si-
cherheitsleistung zugelassen eine unbedingte, unbefristete und selbstschuldne-
rische Bürgschaft eines zum Betreiben von Bankgeschäften berechtigten Kre-
ditinstituts oder der Bundesbank, wenn die Verpflichtung aus der Bürgschaft
im Inland zu erfüllen ist. Die Sicherheit kann auch durch Überweisung auf ein
Konto der Gerichtskasse bewirkt werden, wenn der Betrag der Gerichtskasse
vor dem Versteigerungstermin gutgeschrieben ist und ein Nachweis hierüber
im Versteigerungstermin vorliegt. Bietvollmachten sind in notarieller Form
vorzulegen. Interessenten können das Gutachten im Amtsgericht Zerbst wäh-
rend der Sprechzeiten im Zimmer 0.34 und 0.35 einsehen und dort auch die
Bankverbindung der Gerichtskasse erfragen. Weitere Informationen finden
Sie im Internet unter www.zvg-portal.de.
Amtsgericht Zerbst -9 K 114/05-

Putz- und Maurerarbeiten • Trockenbau
Fenster und Türen • Sanierungsarbeiten

BAUGESCHÄFT

ANDREAS LINGNER
Handwerksmeister

Dessauer Straße 56
06844 Dessau/Roßlau

Telefon/Fax: (0340) 2 16 17 10
Funktelefon: (0172) 8 89 63 09

Weihnachtshofverkauf auf dem Fläminghof in Senst
Bio-Rindfleisch aus ökologischer Weidehaltung und Hausschlachtprodukte

Nächste Verkaufstermine:
am 07.12., 08.12., 14.12., 15.12., 21.12. und 22.12.2012

Fr 10.00 - 18.00 Uhr, Sa 9.00 - 12.00 Uhr
UnsererKundschaft ein friedlichesWeihnachten und ein gesundes neues Jahr.
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Besuchen Sie uns im Internet

www.wittich.de

ZEIT SPAREN –
private Kleinanzeigen

ONLINE BUCHEN:
www.wittich.de
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Programm zum Kurt Weill Fest vom 22. Februar bis 10. März 2013
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Ausstellungen und Museen

Veranstaltungen Dezember 2012



Seite 45Nummer 12, Dezember 2012

























   





     







 

     





 




 


 


     
   




 














 
 

 





















 

 

 

 


 






    


 

   





 





 


 





     
   








 

    


   




 
     




 

     





 












 
 

 



 




 



   





 


















 














   



 







   




 
 




 






   

  

 







   
  
 
  




  











 

Amtsblatt Nr. 12/2012
6. Jahrgang, 24. November      2012
Herausgeber: Stadt Dessau-Roßlau, 
Zerbster Str. 4, 06844 Dessau-Roßlau, 
Telefon: 03 40/2 04 -23 13
Fax: 03 40/2 04 - 29 13
Internet: http://www.dessau-rosslau.de; 
E-Mail: amtsblatt@dessau-rosslau     .de
Verantwortlich für das Amtsblatt:
Carsten Sauer, 
Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit;
Redaktion: Cornelia Maciejewski
Verlag, Herstellung, Anzeigen und Vertrieb:
Verlag + Druck LINUS WITTICH KG, 
An den Steinenden 10, 04916 Herzberg, 
Tel. 0 35 35/48 90, Fax 48 91 15
Anzeigenberatung: 
Frau Berger für Dessau, 
Telefon: (0 35 35) 4890, Fax: (03 49 54) 9 09 31; 
Funk: 01 71/4 14 40 35
Frau Smykalla für Roßlau, 
Telefon: (03 42 02) 34 10 42 
Fax: (03 42 02) 51 50 6; Funk: 01 71 /4 14 40 18
Das Amtsblatt Dessau-Roßlau erscheint 
monatlich und wird kostenlos an alle Haus-
halte, soweit technisch möglich, verteilt.
Der Abonnentspreis beträgt im Jahr inner-
halb von Dessau-Roßlau Euro 26,38 zzgl. 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 AMTS      BLATT



Seite 46 Nummer 12, Dezember 2012

Traumhaft!

Wunschbäder in
Design und Preis!
Für jeden Geldbeutel!
Riesenauswahl!
Qualitätsprodukte!
Kostenlose Bad-Beratung!

Bäder zum Wohlfühlen! Individuell + günstig

Rufen Sie uns an:

03 40 - 61 28 88

Kornhausstraße 22 · 06846 Dessau-Roßlau
Jendraszyk-Bäder

Wunschbäder in
Design und Preis!
Für jeden Geldbeutel!
Badmöbel
Qualitätsprodukte
Bad-Beratung!
www.baederstudio-jendraszyk.de

03 40 - 66 11 801
■ Dacheindeckungen ■ Reparaturen
■ Flachdachbau ■ Klempnerarbeiten
■ Dachbegrünung ■ Wärmedämmarbeiten

System-Dachbau-
Service GmbH
Rosenhof 5 · 06844 Dessau/Roßlau
Tel. 03 40 / 26 10 70 · Fax: 2 61 07-10
Funktelefon: 01 71/3 08 07 86
www.system-dachbau.de

Kleinkühnauer Str. 48a
06846 Dessau/Roßlau
Tel.: 03 40 - 61 36 04
Fax: 03 40 - 61 36 05
www.sandner-dachbau.de

Dacheindeckung/-sanierung
Gerüstbau
Fassadengestaltung
Dachklempnerei
Blitzschutz, Holzschutz
e-mail: info@sandner-dachbau.de

Sandner
Dachbau GmbH Ausführung von: Dacheindeckungen und Abdichtungen aller Art,

Dachbegrünungen, Terrassenbeläge, Dachklempnerarbeiten,
Taubendorn, Zimmererarbeiten (Dachstuhl), Montage von Solaranlagen
und Leichtdächern, Baufinanzierungen

Lorkstraße 28 06842 Dessau/Roßlau
Post: Peterholzhang 9a 06849 Dessau/Roßlau
Tel. 03 40/8 54 63 10 Fax 03 40/8 54 63 30
www.dachwagner.de Funk 01 63 / 7 54 63 12/14

Qualität von
Meisterhand

PARTNER

Ihr Partner für maßgeschneiderte
Anzeigen!


